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Auf Grund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GO) fir den Freistaat Bayern
und Art. 13 Abs. 1 des Bayer. Archivgesetzes (BayArchivG) vom 22. Dezember 1989 (GVBI S.

710) erlasst die Gemeinde Segnitz folgende

Satzung

tber Aufgaben und Benutzung des Gemeindearchivs Segnitz

Mit Wirkung vom 04.09.2003 in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom 29.08.2003;

Abschnitt |

Allgemeines

§1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt fiir die Archivierung und
Benltzung von Unterlagen im Gemeindear-
chiv Segnitz.

§2
Begriffsbestimmung

1. Archivgut sind alle archivwirdigen Unter-
lagen einschlieBlich der Hilfsmittel zu ih-
rer Nutzung, die bei der Gemeinde und bei
sonstigen 6ffentlichen Stellen oder bei na-
tdrlichen oder juristischen Personen des
Privatrechts erwachsen sind. Unterlagen
sind vor allem Akten, Amtsbuicher, Urkun-
den und andere Einzelschriftstiicke, Kar-
ten, Pléne, Bild-, Film- und Tonmaterial
und sonstige Datentréger sowie Dateien
einschlieBlich der zu ihrer Auswertung er-
forderlichen Programme. Zum Archivgut
gehort auch Dokumentationsmaterial, das
von den Gemeindearchiven ergénzend ge-
sammelt wird.

2. Archivwirdig sind Unterlagen, die fur die
wissenschaftliche Forschung, zur Siche-
rung berechtigter Belange Betroffener oder
Dritter oder flir Zwecke der Gesetzgebung,
Rechtsprechung oder Verwaltung von
bleibendem Wert sind.

3. Archivierung umfasst die Aufgabe, das
Archivgut zu erfassen, zu tibernehmen, auf
Dauer zu verwahren und zu sichern, zu er-
halten, zu erschlieRen, nutzbar zu machen
und auszuwerten.

Abschnitt |1

Aufgaben

83
Aufgaben des Gemeindearchivs

. Die Gemeinde unterhélt ein Archiv. Das

Gemeindearchiv ist die gemeindliche
Fachdienststelle fir alle Fragen des ge-
meindlichen Archivwesens und der Ge-
meindegeschichte.

. Das Gemeindearchiv hat die Aufgabe, das

Archivgut der Gemeinde sowie der ge-
meindlichen Eigenbetriebe und Beteili-
gungsgesellschaften zu archivieren. Diese
Aufgabe erstreckt sich auch auf Archivgut
der Rechtsvorgénger der Gemeinde und
der Funktionsvorgénger der in Satz 1 ge-
nannten Stellen.

. Das Gemeindearchiv kann auch Archivgut

sonstiger Offentlicher Stellen (vgl. Art. 13
Absatz 1, 14 Absatz 1 BayArchivG) archi-
vieren. Es gilt diese Satzung, soweit Ver-
einbarungen oder Rechtsvorschriften
nichts anderes bestimmen.

. Das Gemeindearchiv kann auf Grund von

Vereinbarungen oder letztwilligen Verfu-
gungen auch privates Archivgut archivie-
ren. FUr dieses Archivgut gilt diese Sat-
zung mit der Mal’gabe, dass besondere
Vereinbarungen mit Eigentlimern oder be-
sondere Festlegungen in den letztwilligen
Verfligungen unberdhrt bleiben. Soweit
dem Betroffenen Schutzrechte gegeniber
der bisher speichernden Stelle zustehen,
richten sich diese nunmehr auch gegen das
Gemeindearchiv.

. Das Gemeindearchiv berét die gemeindli-

che Verwaltung bei der Verwaltung und
Sicherung ihrer Unterlagen. Es kann aus-
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serdem nichtgemeindliche Archiveigenti-
mer bei der Sicherung und Nutzbarma-
chung ihres Archivgutes beraten und un-
terstlitzen, soweit daran ein gemeindliches
Interesse besteht.

6. Das Gemeindearchiv fordert die Erfor-
schung der Gemeindegeschichte.

§4
Auftragsarchivierung

Das Gemeindearchiv kann auch Unterlagen
ubernehmen, deren besondere Aufbewah-
rungsfristen noch nicht abgelaufen sind und
bei denen das Verfiigungsrecht den abgeben-
den Stellen vorbehalten bleibt (Auftragsarchi-
vierung). Fur die Unterlagen gelten die bisher
fiir sie maRgebenden Rechtsvorschriften fort.
Die Verantwortung des Gemeindearchivs be-
schréankt sich auf die in § 5 Absatz 1 Satz 1
bestimmten Mafinahmen.

85
Verwaltung und Sicherung des
Archivgutes

1. Das Gemeindearchiv hat die ordnungs-
und sachgemaRe dauernde Aufbewahrung
und Benltzbarkeit des Archivgutes und
seinen Schutz vor unbefugter Benlitzung
oder Vernichtung durch geeignete techni-
sche, personelle und organisatorische
MaRnahmen sicherzustellen. Das Gemein-
dearchiv hat das Verfugungsrecht Uber das
Archivgut und ist befugt, das Archivgut
nach archivwissenschaftlichen Gesichts-
punkten zu ordnen, durch Findmittel zu er-
schlielen, sowie Unterlagen, deren Ar-
chivwirdigkeit nicht mehr gegeben ist, zu
vernichten.

2. Die Verknupfung personenbezogener Da-
ten durch das Archiv ist nur zulassig, wenn
schutzwiirdige Belange Betroffener oder
Dritter nicht beeintrachtigt werden.

Abschnitt 111

Benutzung

86
Benitzungsberechtigung

Das im Gemeindearchiv verwahrte Archivgut
steht nach Maligabe dieser Satzung Behdrden,
Gerichten und sonstigen offentlichen Stellen,
natdrlichen und juristischen Personen auf An-
trag fur die Benutzung zur Verfligung. Min-
derjahrige kdnnen zur Benltzung zugelassen
werden. Die Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters soll vorliegen.

§7
Benutzungszweck

Das im Gemeindearchiv verwahrte Archivgut
kann nach Maligabe dieser Satzung benutzt
werden, soweit ein berechtigtes Interesse an
der Benltzung glaubhaft gemacht wird und
nicht Schutzfristen entgegenstehen. Ein be-
rechtigtes Interesse ist insbesondere gegeben,
wenn die Benutzung zu amtlichen, wissen-
schaftlichen, heimatkundlichen, familienge-
schichtlichen, rechtlichen, unterrichtlichen
oder publizistischen Zwecken oder zur Wahr-
nehmung von berechtigten persénlichen Be-
langen erfolgt.

§8
Benutzungsantrag

1. Die Benutzung ist beim Gemeindearchiv
schriftlich zu beantragen. Der Benditzer hat
sich auszuweisen.

2. Im Benitzungsantrag sind der Name, der
VVorname und die Anschrift des Benitzers,
ggf. der Name und die Anschrift des Auf-
traggebers, sowie das Beniitzungsvorha-
ben, der uberwiegende Benltzungszweck
und die Art der Auswertung anzugeben.

Ist der BenUtzer minderjahrig, hat er dies
anzuzeigen. Fur jedes Ben(tzungsvorhaben
ist ein eigener Benltzungsantrag zu stellen.

3. Der Benutzer hat sich zur Beachtung der
Archivsatzung zu verpflichten.
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4. Bei schriftlichen oder mindlichen Anfra-

gen kann auf einen schriftlichen Beniit-
zungsantrag verzichtet werden.

89
Schutzfristen

. Soweit durch Rechtsvorschriften oder nach
Mafgabe des Absatzes 2 nichts anderes
bestimmt ist, bleibt Archivgut, mit Aus-
nahme bereits bei ihrer Entstehung zur
Veroffentlichung bestimmter Unterlagen,
fiir die Dauer von 30 Jahren seit seiner
Entstehung von der Beniitzung ausge-
schlossen. Archivgut, das sich auf naturli-
che Personen bezieht (personenbezogenes
Archivgut), darf erst 10 Jahre nach dem
Tod des Betroffenen benutzt werden. Ist
der Todestag nicht oder nur mit unvertret-
barem Aufwand festzustellen, endet die
Schutzfrist 90 Jahre nach der Geburt des
Betroffenen. Archivgut, das besonderen
Geheimhaltungsvorschriften unterliegt,
darf friihestens 60 Jahre nach seiner Ent-
stehung benttzt werden. Fir Archivgut,
das Rechtsvorschriften des Bundes tiber
Geheimhaltung im Sinn der 8§ 8, 10 und
11 des Bundesarchivgesetzes unterliegt,
gelten die Schutzfristen des § 5 des Bun-
desarchivgesetzes. Die Schutzfristen gelten
nicht fir MalRnahmen nach § 5 Absatz 1
Satz 2.

. Mit Zustimmung des 1. Burgermeisters
konnen die Schutzfristen vom Gemeinde-
archiv im einzelnen Benttzungsfall oder
flr bestimmte Archivgutgruppen verkirzt
werden, wenn durch Rechtsvorschriften
nichts anderes bestimmt ist und kein Grund
zu der Annahme besteht, dass schutzwur-
dige Belange Betroffener oder Dritter ent-
gegenstehen. Bei personenbezogenem Ar-
chivgut ist eine Verkirzung nur zuldssig,
wenn der Betroffene eingewilligt hat oder
wenn die Benltzung zur Erreichung des
beabsichtigten wissenschaftlichen Zwecks,
zur Behebung einer bestehenden Beweis-
not oder aus sonstigen im tUberwiegenden
Interesse der abgebenden Stelle oder eines
Dritten liegenden Grinden unerlasslich ist
und sichergestellt ist, dass schutzwirdige
Belange des Betroffenen oder Dritter nicht
beeintréchtigt werden. Die Schutzfristen

kdénnen vom Gemeindearchiv mit Zustim-
mung des 1. Burgermeisters um hdchstens
30 Jahre verlangert werden, wenn dies im
offentlichen Interesse liegt.

. Die Beniitzung von Archivgut durch Stel-

len, bei denen es erwachsen ist oder die es
abgegeben haben, ist auch innerhalb der
Schutzfristen der Absétze 1 und 2 zulassig.
Diese Schutzfristen gelten jedoch, wenn
das Archivgut hatte gesperrt werden mus-
sen.

. Der Antrag auf Verkirzung von Schutz-

fristen ist vom Benutzer schriftlich bei dem
Gemeindearchiv zu stellen. Bei personen-
bezogenem Archivgut nach Absatz 2 Satz
2 hat der Benutzer die Einwilligung des
Betroffenen beizubringen oder nachzuwei-
sen, dass die Ben(tzung zur Erreichung
des beabsichtigten wissenschaftlichen
Zwecks, zur Behebung einer bestehenden
Beweisnot oder aus sonstigen im tberwie-
genden Interesse der abgebenden Stelle
oder eines Dritten liegenden Griinden un-
erlésslich ist.

. Unterlagen nach Art. 11 Absatz 4 Satz 2

BayArchivG dirfen bis 60 Jahre nach ihrer
Entstehung nur benttzt werden, wenn die
Benltzung dem Vorteil des Betroffenen zu
dienen bestimmt ist oder der Betroffene
eingewilligt hat.’

8§10
Benitzungsgenehmigung

. Die Benltzungsgenehmigung erteilt das

Gemeindearchiv. Sie gilt nur fir das lau-
fende Kalenderjahr, fir das im Bent-
zungsantrag angegebene Beniitzungsvor-
haben und flr den angegebenen Benut-
zungszweck. Sie kann mit Nebenbestim-
mungen versehen werden.

. Die Benltzungsgenehmigung des Archivs

ist einzuschrénken oder zu versagen, so-
weit

a) Grund zu der Annahme besteht, dass
Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land oder eines ihrer Lander gefahrdet
wirde,

b) Grund zu der Annahme besteht, dass
schutzwiirdige Belange Betroffener oder
Dritter entgegenstehen,
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c) Griinde des Geheimnisschutzes es er-
fordern,

d) der Erhaltungszustand des Archivguts
gefahrdet wiirde,

e) ein nicht vertretbarer Verwaltungs-
aufwand entstehen wiirde oder

f)  Vereinbarungen mit derzeitigen oder
friheren Eigentimern entgegenstehen.

. Die Beniitzungsgenehmigung des Archivs
kann auch aus anderen wichtigen Grinden
eingeschrankt oder versagt werden, insbe-
sondere wenn

a) die Interessen der Gemeinde verletzt
werden konnten,

b) der Antragsteller gegen die Archivsat-
zung verstoRen oder ihm erteilte Nebenbe-
stimmungen nicht eingehalten hat,

c) der Ordnungszustand des Archivguts
eine Benutzung nicht zul&sst,

d) Archivgut aus dienstlichen Griinden
oder wegen gleichzeitiger anderweitiger
Benutzung nicht verfugbar ist oder

e) der Benutzungszweck anderweitig,
insbesondere durch Einsichtnahme in
Druckwerke oder in Reproduktionen er-
reicht werden kann.

. Die Benltzungsgenehmigung kann wider-
rufen oder zurickgenommen werden, ins-
besondere wenn

a) Angaben im Benitzungsantrag nicht
oder nicht mehr zutreffen,

b) nachtraglich Griinde bekannt werden,
die zur Versagung der Benutzung gefthrt
hatten,

c) der Benutzer gegen die Archivsatzung
verstolt oder ihm erteilte Nebenbestim-
mungen nicht einhalt oder

d) der Benutzer Urheber- und Person-
lichkeitsschutzrechte sowie schutzwurdige
Belange Dritter nicht beachtet.

. Die Benltzung kann auch auf Teile von
Archivgut, auf anonymisierte Reprodukti-
onen, auf die Erteilung von Auskinften
oder auf besondere Zwecke, wie quantifi-
zierende medizinische Forschung oder sta-
tistische Auswertung, beschrénkt werden.
Als Auflagen kommen insbesondere die
Verpflichtung zur Anonymisierung von
Namen bei einer Veroffentlichung und zur
Beachtung schutzwirdiger Belange Betrof-
fener oder Dritter sowie das Verbot der

Weitergabe von Abschriften an Dritte in
Betracht.

. Im Fall einer Entscheidung auf Grund Ab-

satz 2 Buchstaben a und c sowie Abs. 3
Buchstabe a holt das Gemeindearchiv vor-
her die Zustimmung des 1. Blrgermeisters
ein.

. Wird die Benuitzung von Unterlagen nach

Art. 11 Absatz 4 Satz 2 BayArchivG bean-
tragt, so hat der Benutzer die Einwilligung
des Betroffenen beizubringen oder nach-
zuweisen, dass die Benitzung dem Vorteil
des Betroffenen zu dienen bestimmt ist.

§11
Benitzung im Gemeindearchiv

. Die Benltzung erfolgt durch die Einsicht-

nahme in Findmittel, Archivgut und Re-
produktionen in den daftr vorgesehenen
Raumen des Gemeindearchivs. Dieses
kann die Benltzung auch durch Beantwor-
tung von schriftlichen oder miindlichen
Anfragen, durch Abgabe von Reprodukti-
onen oder durch Versendung von Archiv-
gut ermdglichen.

. Mundliche oder schriftliche Auskiinfte

kdnnen sich auf Hinweise auf einschlagi-
ges Archivgut beschranken.

. Das Archivgut, die Reproduktionen, die

Findmittel und die sonstigen Hilfsmittel
sind mit groRter Sorgfalt zu behandeln. Ei-
ne Anderung des Ordnungszustandes, die
Entfernung von Bestandteilen und die An-
bringung oder Tilgung von Vermerken
sind unzul&ssig.

. Das eigenmdchtige Entfernen von Archiv-

gut aus den fir die Benuitzung vorgesehe-
nen Raumen ist untersagt. Das Gemeinde-
archiv ist berechtigt, Kontrollen durchzu-
flhren.

. Die Verwendung von technischen Geréaten

bei der Benltzung, wie Kamera, Schreib-
maschine, Diktiergerat, Computer oder be-
leuchtete Leselupe bedarf besonderer Ge-
nehmigung. Diese kann nur erteilt werden,
wenn durch die Verwendung der Geréte
weder Archivgut gefahrdet noch der ge-
ordnete Ablauf der Beniitzung gestort
wird. Zum Schutz des Archivguts ist es un-
tersagt, zu rauchen, zu essen und zu trin-
ken. Taschen, Mappen, Méntel und der-
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gleichen dirfen in die Benutzerrdume nicht
mitgenommen werden.

8§12
Reproduktionen

1. Die Anfertigung von Reproduktionen kann
nur nach MaRgabe der 88 6 bis 10 erfol-
gen. Reproduktionen werden durch das
Gemeindearchiv oder eine von diesem be-
auftragte Stelle hergestellt.

2. Eine Veroffentlichung, Weitergabe oder
Vervielfaltigung von Reproduktionen ist
nur mit vorheriger Zustimmung des Ge-
meindearchivs zuldssig.

3. Bei einer Verdffentlichung von Reproduk-
tionen sind das Gemeindearchiv und die
dort verwendete Archivsignatur an-
zugeben.

§13
Versendung von Archivgut

1. Auf die Versendung von Archivgut zur Be-
nitzung aulRerhalb des Gemeindearchivs
besteht kein Anspruch. Sie kann in begrin-
deten Ausnahmeféllen erfolgen, insbeson-
dere wenn das Archivgut zu amtlichen
Zwecken bei o6ffentlichen Stellen oder fir
Ausstellungszwecke bendtigt wird. Die
Versendung kann von Auflagen abhangig
gemacht werden.

2. Archivgut kann zu nichtamtlichen Zwe-
cken nur an hauptamtlich verwaltete Ar-
chive versandt werden, sofern sich diese
verpflichten, das Archivgut in den Bendit-

Bekanntmachungsvermerk

zerrdumen unter Aufsicht nur dem An-
tragsteller vorzulegen, es archivfachlich
einwandfrei zu verwahren, keine Repro-
duktionen anzufertigen und das Archivgut
nach Ablauf der Ausleihfrist zurtickzusen-
den.

3. Eine Versendung von Archivgut fur Aus-
stellungen ist nur moglich, wenn sicherge-
stellt ist, dass das Archivgut wirksam vor
Verlust und Beschadigung geschitzt wird
und der Ausstellungszweck nicht durch
Reproduktionen oder Nachbildungen er-
reicht werden kann.

§14
Belegexemplar

Von jeder Veroffentlichung, die zu einem er-
heblichen Teil unter Verwendung von Ar-
chivgut des Gemeindearchivs angefertigt
worden ist, ist diesem ein Exemplar kostenlos
zu Uberlassen.

Entsprechendes gilt fur die Verdffentlichung
von Reproduktionen. Auf die Abgabe kann in
Ausnahmeféllen verzichtet werden.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Segnitz, 05.01.1995
GEMEINDE SEGNITZ
Fischer, Erster Birgermeister

Vorstehende Satzung wurde am 05.01.1995 in der Geschaftsstelle der VVerwaltungsgemeinschaft
Marktbreit zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln der
Gemeinde Segnitz hingewiesen. Die Anschlédge wurden am 09.01.1995 angeheftet und am

03.02.1995 wieder abgenommen.

Marktbreit, 23.03.1995
Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit
I.A. Baumeister, Leiter der Geschaftsstelle

12.11.04

N:\0 Verfassung Verwaltung\02\Ortsrecht\323.000 Archiv.doc



	Abschnitt I
	Allgemeines
	Geltungsbereich
	Begriffsbestimmung


	Abschnitt II
	Aufgaben
	Aufgaben des Gemeindearchivs
	Auftragsarchivierung
	Verwaltung und Sicherung des
	Archivgutes
	Abschnitt III


	Benützung
	Benützungsberechtigung
	Benützungszweck

	Benützungsantrag
	Schutzfristen
	Benützung im Gemeindearchiv
	Reproduktionen
	Versendung von Archivgut
	Belegexemplar
	Inkrafttreten



